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Bescheinigung der Wählbarkeit 

für die Wahl der Vertretung

am / im Jahr

Unterschrift Bürgermeister/inOrt, Datum

der Gemeinde
des Kreises

Familienname Vorname Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

PostleitzahlHausnummerStraße Ort

ist Deutsche / Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes

ist Unionsbürger / Unionsbürgerin

Dienstsiegel

der Bezirksvertretung des 
Stadtbezirks

in der kreisfreien Stadt

hat mindestens seit drei Monaten vor dem Wahltag seine / ihre Wohnung Hauptwohnung im Wahlgebiet,
(Hinweis: Auch im Falle der Bezirksvertretungswahl bezieht sich die Bezeichnung Wahlgebiet auf das Gebiet der kreisfreien Stadt)

hat am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und ist vom Wahlrecht und von der Wählbarkeit nicht ausgeschlossen (§§ 7, 8, 12  Kommunal-
wahlgesetzes).
(Hinweis: Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 3 Monaten vor 
dem Wahltag in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat.)

Er / Sie ist

im Stadtbezirk

für die Wahl des Rates wahlberechtigt

in einem im Stadtbezirk 

gelegenen Wahlbezirk für die Wahl des Rates aufgestellt (§ 46a Absatz 4 Satz 2 Kommunalwahlgesetzes).
(Hinweis: Nur ausfüllen für Bewerber / Bewerberinnen eines Listenwahlvorschlags in einer kreisfreien Stadt.)

Herr Frau Person

Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung der Wählbarkeit eingeholt wird.
(Hinweis: Ankreuzen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Bescheinigung seiner Wählbarkeit nicht selbst einholt.

Ort, Datum Persönliche und handschriftliche Unterschrift der Bewerberin oder des Bewerbers

Anlage 13a zu § 26 Absatz 4 Nummer 2, § 72 Absatz 4 Nummer 2 KWahlO

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_116.html#:~:text=(1)%20Deutscher%20im%20Sinne%20dieses,nach%20dem%20Stande%20vom%2031.
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=4520040121111440485
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=4520040121111440485
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=4752&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=660151
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=3356&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=671329
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=3356&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=671376
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Informationen zum Datenschutz
Für die in Ihren Angaben auf der ersten Seite enthaltenen personenbezogenen Daten gilt: 
1. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, Ihre Wählbarkeit nach § 12 Kommunalwahlgesetz nachzuweisen. 

 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe g Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den §§ 12, 15 - 20 Kommunalwahlgesetz und den §§ 26 - 31, 70, 75 a, 
75 f,  83 Kommunalwahlordnung.  

2. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. 

 Die Wählbarkeitsbescheinigung ist aber nur mit diesen Angaben gültig. 
3.  Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrer Wählbarkeitsbescheinigung angegebenen personenbezogenen Daten ist die den 

Wahlvorschlag einreichende Partei oder Wählergruppe

4. Empfänger der personenbezogenen Daten sind die jeweils zuständigen Wahlausschüsse

Im Falle von Wahleinsprüchen können die am Wahlprüfungsverfahren Beteiligten, sowie Gerichte Empfänger der personenbezogenen 
Daten sein. 
Die personenbezogenen Daten in den von den jeweiligen Wahlausschüssen zugelassenen Wahlvorschlägen werden öffentlich bekannt 
gemacht und können zusätzlich im Internet veröffentlicht werden (§ 19 Kommunalwahlgesetz, § 83 Kommunalwahlordnung).

5. Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 82 Absatz 3 Kommunalwahlordnung: Wahlunterlagen 
können 60 Tage vor der Wahl der neuen Vertretung vernichtet werden. Der Wahlleiter kann zulassen, dass die Unterlagen früher 
vernichtet werden, soweit sie nicht für ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren oder für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung 
einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können. 

6. Nach Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten Auskunft verlangen. 

7. Nach Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten 
nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist verlangen. Dadurch wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerber oder Ersatzbewerber 
nicht zurückgenommen. 

8. Nach Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die unverzügliche Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder der 
Verantwortliche zur Löschung verpflichtet ist. Dadurch wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerber oder Ersatzbewerber nicht 
zurückgenommen. 

9. Nach Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung können Sie bis zum Ablauf der Einreichungsfrist von dem Verantwortlichen statt der 
Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet 
wurden, nicht mehr notwendig sind oder Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die 
Einschränkung der Verarbeitung auch dann verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sind. 
Durch einen Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerber oder Ersatzbewerber nicht 
zurückgenommen. 

10. Beschwerden können Sie an den Datenschutzbeauftragten des jeweils für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (siehe oben Nummer 
3) richten.

Name und Kontaktdaten sind von der Partei oder Wählergruppe einzutragen.

Entsprechende Postanschrift und E-Mail einsetzen

Entsprechende Postanschrift und E-Mail der Wahlleiter einsetzen, die die Sitzungen organisieren

 Nach Einreichung des Wahlvorschlags beim zuständigen Wahlleiter

ist dieser für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich.

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=4752&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=660115
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=4520040121111440485
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=21220220901105939552
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=21220220901105939552
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=4752&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=660123
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=3356&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=671402
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=3356&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=671401
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-16-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-17-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-18-dsgvo/
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Bescheinigung der Wählbarkeit
für die Wahl der Vertretung
am / im Jahr
Bescheinigung der Wählbarkeit für die Wahl zum/zur: Bitte ankreuzen
hat mindestens seit drei Monaten vor dem Wahltag seine / ihre
im Wahlgebiet,
(Hinweis: Auch im Falle der Bezirksvertretungswahl bezieht sich die Bezeichnung Wahlgebiet auf das Gebiet der kreisfreien Stadt)
hat am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und ist vom Wahlrecht und von der Wählbarkeit nicht ausgeschlossen (§§ 7, 8, 12  Kommunal-wahlgesetzes).
(Hinweis: Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 3 Monaten vor dem Wahltag in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat.)
Er / Sie ist
für die Wahl des Rates wahlberechtigt
gelegenen Wahlbezirk für die Wahl des Rates aufgestellt (§ 46a Absatz 4 Satz 2 Kommunalwahlgesetzes).
(Hinweis: Nur ausfüllen für Bewerber / Bewerberinnen eines Listenwahlvorschlags in einer kreisfreien Stadt.)
Anrede: Bitte ankreuzen
(Hinweis: Ankreuzen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Bescheinigung seiner Wählbarkeit nicht selbst einholt.
Anlage 13a zu § 26 Absatz 4 Nummer 2, § 72 Absatz 4 Nummer 2 KWahlO
MACH ProForms GmbH
verlage@machproforms.de
Professional Services – Verlage
Bescheinigung der Wählbarkeit für die Wahl der (Bezirks-)Vertretung der Gemeinde - des Kreises - des Stadtbezirks (Anlage 13a zu § 26 , § 72 KWahlO)
Bescheinigung der Wählbarkeit für die Wahl der (Bezirks-)Vertretung der Gemeinde - des Kreises - des Stadtbezirks
04.02.2025
04.02.2025
Informationen zum Datenschutz
Für die in Ihren Angaben auf der ersten Seite enthaltenen personenbezogenen Daten gilt:
1.         Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, Ihre Wählbarkeit nach § 12 Kommunalwahlgesetz nachzuweisen.
         Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den §§ 12, 15 - 20 Kommunalwahlgesetz und den §§ 26 - 31, 70, 75 a,75 f,  83 Kommunalwahlordnung. 
2.         Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen.
         Die Wählbarkeitsbescheinigung ist aber nur mit diesen Angaben gültig.
3.  Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrer Wählbarkeitsbescheinigung angegebenen personenbezogenen Daten ist die den Wahlvorschlag einreichende Partei oder Wählergruppe
4.         Empfänger der personenbezogenen Daten sind die jeweils zuständigen Wahlausschüsse
Im Falle von Wahleinsprüchen können die am Wahlprüfungsverfahren Beteiligten, sowie Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein.Die personenbezogenen Daten in den von den jeweiligen Wahlausschüssen zugelassenen Wahlvorschlägen werden öffentlich bekannt gemacht und können zusätzlich im Internet veröffentlicht werden (§ 19 Kommunalwahlgesetz, § 83 Kommunalwahlordnung).
5.         Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 82 Absatz 3 Kommunalwahlordnung: Wahlunterlagen können 60 Tage vor der Wahl der neuen Vertretung vernichtet werden. Der Wahlleiter kann zulassen, dass die Unterlagen früher vernichtet werden, soweit sie nicht für ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren oder für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.
6.         Nach Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen.
7.         Nach Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist verlangen. Dadurch wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerber oder Ersatzbewerber nicht zurückgenommen.
8.         Nach Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder der Verantwortliche zur Löschung verpflichtet ist. Dadurch wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerber oder Ersatzbewerber nicht zurückgenommen.
9.         Nach Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung können Sie bis zum Ablauf der Einreichungsfrist von dem Verantwortlichen statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind oder Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die Einschränkung der Verarbeitung auch dann verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sind. Durch einen Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerber oder Ersatzbewerber nicht zurückgenommen.
10. Beschwerden können Sie an den Datenschutzbeauftragten des jeweils für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (siehe oben Nummer 3) richten.
         Nach Einreichung des Wahlvorschlags beim zuständigen Wahlleiter
ist dieser für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich.
1
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Dieses Formular ist barrierearm gestaltet und besteht aus zwei Seiten. 
Pflichtfelder sind farbig gekennzeichnet, freiwillige Felder ohne Hintergrund.
Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt):: 
	Logo/Wappen: 
	am/im Jahr:: 2025-09-14
	Unterschrift Bürgermeister/in im dritten Blattdrittel oben mittig einfügen: 
	Ort und Datum der Unterschrift: 
	Gemeinde: 
	Kreis: 
	B_Name: 
	B_Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	B_PLZ: 
	B_Hausnummer: 
	B_Strasse: 
	B_Ort: 
	Deutscher: 
	Unionsbuerger: 
	Dienstsiegel: 
	Gemeinde/Kreis:: Halver
	der Bezirksvertretung des Stadtbezirks:: 
	des_Stadtbezirks: 0
	der_kreisfreien_Stadt: 0
	in der kreisfreien Stadt:: 
	hat mindestens seit drei Monaten vor dem Wahltag seine/ihre Wohnung im Wahlgebiet (Hinweis: Auch im Falle der Bezirksvertretungswahl bezieht sich die Bezeichnung Wahlgebiet auf das Gebiet der kreisfreien Stadt): 
	hat mindestens seit drei Monaten vor dem Wahltag seine/ihre Hauptwohnung im Wahlgebiet,: 
	hat am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und ist vom Wahlrecht und von der Wählbarkeit nicht ausgeschlossen (§§ 7, 8, 12 des Kommunalwahlgesetzes). (Hinweis: Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 3 Monaten vor dem Wahltag in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat.). Er/Sie ist im Stadtbezirk für die Wahl des Rates wahlberechtigt: 0
	Stadtbezirk:: 
	in einem im Stadtbezirk gelegenen Wahlbezirk für die Wahl des Rates aufgestellt (§ 46a Abs. 4 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes). (Hinweis: Nur ausfüllen für Bewerber/innen eines Listenwahlvorschlags in einer kreisfreien Stadt.): 0
	Im Stadtbezirk gelegenen Wahlbezirk:: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn5: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 
	Daten importieren: 
	Daten importieren: 
	Herr: 
	Frau: 
	Divers: 
	in einem im Stadtbezirk gelegenen Wahlbezirk für die Wahl des Rates aufgestellt (§ 46a Abs. 4 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes). (Hinweis: Nur ausfüllen für Bewerber/innen eines Listenwahlvorschlags in einer kreisfreien Stadt.): 0
	Ort und Datum der Unterschrift: 
	Unterschrift Bürgermeister/in im dritten Blattdrittel oben mittig einfügen: 
	Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrer Zustimmungserklärung angegebenen personenbezogenen Daten ist die den Wahlvorschlag einreichende Partei, Wählergruppe oder sonstige politische Vereinigung:(Name und Kontaktdaten sind von der Partei oder der sonstigen Vereinigung einzutragen.): 
	Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrer Zustimmungserklärung angegebenen personenbezogenen Daten ist die den Wahlvorschlag einreichende Partei, Wählergruppe oder sonstige politische Vereinigung:(Name und Kontaktdaten sind von der Partei oder der sonstigen Vereinigung einzutragen.): Thomasstraße 18, 58553 HalverE-Mail: wahlen@halver.de
	Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrer Zustimmungserklärung angegebenen personenbezogenen Daten ist die den Wahlvorschlag einreichende Partei, Wählergruppe oder sonstige politische Vereinigung:(Name und Kontaktdaten sind von der Partei oder der sonstigen Vereinigung einzutragen.): Thomasstraße 18, 58553 HalverE-Mail: wahlen@halver.de



